
Zuwendungsrichtlinie
Zu § 40 Wirtschaftsverordnung

Vom 24. November 2022

Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen hat die folgende Richtlinie
beschlossen:

1. Begriff der Zuwendung

1.1 Zuwendungen im Sinne dieser Richtlinie sind Leistungen zur Erfüllung von Aufga-
ben, an denen ein erhebliches Interesse der bewilligenden Stelle besteht. Es handelt
sich um einmalige oder laufende Leistungen, auf die kein Rechtsanspruch besteht.

1.2 Zu den Zuwendungen gehören Zuweisungen im kirchlichen Bereich und Zuschüsse
an Dritte.

1.3 Nicht zu den Zuwendungen gehören Leistungen auf Grund rechtlicher Verpflich-
tungen und Mitgliedsbeiträge.

2. Zuwendungsarten

Gefördert werden:

- Projekte (einzelne bestimmte Vorhaben und Maßnahmen),

- Institutionen (zur vollständigen oder teilweisen Deckung planmäßig veranschlagter
Ausgaben).

3. Bewilligungsvoraussetzungen

3.1 Zuwendungen sollen nur bewilligt werden, wenn die beantragende Stelle nachge-
wiesen hat, dass sie alle Möglichkeiten zur Beschaffung von Eigenmitteln ausge-
schöpft hat und der Zuwendungszweck nicht auf andere Weise erreicht werden kann,
etwa durch Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen.

3.2 Nicht rückzahlbare Zuwendungen sollen nur bewilligt werden, soweit der Zweck
nicht durch rückzahlbare Zuwendungen erreicht werden kann.

3.3 Zuwendungen sind schriftlich zu beantragen. Die bewilligende Stelle kann Antrags-
vordrucke vorschreiben.

3.4 Die Anträge müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Begründung über die Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der Maßnahme und
die Angemessenheit der beantragten Mittel,
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- Überblick über den Umfang, die Finanzierung und die Folgekosten der Maß-
nahme,

- Hinweis, ob bei anderen kirchlichen Zuwendungsgeberinnen bzw. Zuwendungs-
gebern eine Zuwendung beantragt wird.

3.5 Den Anträgen sind mindestens folgende Unterlagen beizufügen:

- bei Projektförderung Pläne, Kostenermittlung und verbindlicher Finanzierungs-
plan, gegebenenfalls einschließlich Wirtschaftlichkeitsuntersuchung,

- bei institutioneller Förderung Haushalts- oder Wirtschaftsplan einschließlich
Stellenplan.

3.6 Zuwendungen dürfen nur solchen Stellen bewilligt werden, bei denen eine ord-
nungsgemäße Geschäftsführung gesichert ist und die in der Lage sind, die Verwen-
dung der Mittel bestimmungsgemäß nachzuweisen. Eine Bewilligung setzt die Zu-
stimmung der geförderten Stelle voraus, dass die bewilligende Stelle durch ihre Prü-
fungsorgane die zweckentsprechende Verwendung, im Falle einer institutionellen
Förderung die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung, prüfen kann.

3.7 Eine Bewilligung ist erst möglich, wenn die Prüfung des Antrages ergibt, dass die
vorgenannten Bewilligungsvoraussetzungen erfüllt sind. In besonderen Fällen (z. B.
Katastrophenhilfe) kann die zuständige Stelle Ausnahmen zulassen.

3.8 Je nach Art, Zweck und Höhe der Zuwendungen können zusätzliche Bedingungen
festgelegt oder Auflagen erteilt werden.

4. Bewilligungsbedingungen

4.1 Die Zuwendung darf nur zu dem festgelegten Zweck unter Beachtung der Bedin-
gungen und Auflagen geleistet und muss so sparsam und wirtschaftlich wie möglich
verwandt werden.

4.2 Bei den aus der Zuwendung finanzierten Personalkosten dürfen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter nicht besser gestellt werden als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der bewilligenden Stelle.

4.3 Der Fortfall des Zuwendungszweckes, die Änderung des Finanzierungsplanes und
die Verzögerung der Verwendung sind der bewilligenden Stelle unverzüglich anzu-
zeigen.

4.4 Zuwendungen dürfen zur Bildung von Rücklagen und Rückstellungen nur mit vor-
heriger schriftlicher Einwilligung der bewilligenden Stelle verwendet werden.

4.5 Die geförderte Stelle hat einen Verwendungsnachweis zu erbringen (zahlenmäßiger
Nachweis und gegebenenfalls sachlicher Bericht). Die bewilligende Stelle kann
Vordrucke für den Verwendungsnachweis vorschreiben.
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4.6 Bei institutioneller Förderung kann auf einen besonderen Verwendungsnachweis
verzichtet werden, wenn die Haushalts- und Wirtschaftsführung der geförderten
Stelle ohnehin der Prüfung durch das Prüfungsorgan der bewilligenden Stelle un-
terliegt.

4.7 Gibt die geförderte Stelle die Zuwendung ganz oder teilweise weiter, so gelten diese
Richtlinien auch für die letztempfangende Stelle.

5. Besondere Bewilligungsbedingungen für Baumaßnahmen

5.1 Zuwendungen zur Finanzierung von Baumaßnahmen sollen nur gewährt werden,
wenn mit der Baumaßnahme vor der Bewilligung der Zuwendung noch nicht be-
gonnen wurde, es sei denn, die bewilligende Stelle hat vor Beginn der Baumaßnahme
die schriftliche Zustimmung erteilt. Eine Baumaßnahme gilt bereits mit der ersten
Auftragsvergabe als begonnen.

5.2 Werden Baumaßnahmen mit Zuwendungen gefördert, sind die allgemein anerkann-
ten Regeln der Baukunst, die Bestimmungen des geltenden Baurechts, der Vergabe-
und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) und die Gewährleistungspflicht der
Handwerkerinnen bzw. Handwerker zu beachten.

5.3 Die bewilligende Stelle kann verlangen, dass vor Beginn der Baumaßnahmen eine
sachverständige Stelle um gutachtliche Stellungnahme gebeten wird.

6. Bewilligung

6.1 Zuwendungen werden durch schriftlichen Bescheid mit der Auflage bewilligt, dass
die geförderte Stelle die Bewilligungsbedingungen schriftlich anerkennt.

6.2 Die Bewilligung soll widerrufen und eine bereits ausgezahlte Zuwendung zurück-
gefordert werden, wenn die geförderte Stelle die Zuwendung zu Unrecht verlangt
hat.

7. Auszahlung und Prüfung

7.1 Die benötigten Mittel sollen nur insoweit zur Auszahlung angewiesen werden, als
sie für fällige Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszweckes benötigt werden.

7.2 Im Rahmen der Projektförderung kann die Auszahlung davon abhängig gemacht
werden, dass über die Verwendung bereits gezahlter Teilbeträge ein Zwischennach-
weis vorgelegt wird.

7.3 Der Verwendungsnachweis ist dahingehend zu prüfen, ob die Bewilligungsbedin-
gungen eingehalten worden sind.

8. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.
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